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„Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen 
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2017.“ 
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Anhörung des Unterausschusses „Personal“ des Haushalts- und Finanzausschusses  
am 04.10.2016 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 
die Deutsche Polizeigewerkschaft Nordrhein Westfalen - DPolG NRW - bedankt sich für 
die Möglichkeit der Stellungnahme.  
 
Die Appelle aus unseren Stellungnahmen der letzten Haushaltsjahre haben, soweit nicht 
bereits umgesetzt, weiterhin Bestand. 
 
Wir begrüßen die zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 7 Mio. Euro im Bereich des Poli-
zeihaushaltes u.a. hinsichtlich einer weiteren Erhöhung der Einstellungszahlen und einer 
verbesserten Ausstattung. Es werden gegenwärtig endlich gewerkschaftliche Forderungen 
umgesetzt und in die Innere Sicherheit investiert. Derzeit finden sich Mehrheiten für eine 
Videobeobachtung und Body Cams. In der Politik ist endlich die Botschaft angekommen, 
dass sich nicht auf Kosten der Inneren Sicherheit sparen lässt.  
 
 
 
 

Landesverband NRW 
 
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 12 
47228 Duisburg 
Telefon   (02065) 70 14 82  
Telefax    (02065) 70 14 83  
 
info@dpolg-nrw.de  

www.dpolg-nrw.de 

Präsidentin des Landtags  
Nordrhein - Westfalen 
 
Postfach 101143 
 
40002 Düsseldorf 
 

http://www.dpolg-nrw.de/


                                    DPolG – Landesverband Nordrhein-Westfalen  

 

 2 

Insbesondere sind die erhöhten Einstellungszahlen bei der Polizei in NRW hervorzuhaben. 
Aber auch die Wiederherstellung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage.  
 
Bei allen Bemühungen hinsichtlich der Ausstattung fehlt der Polizei jedoch ein geeignetes 
Distanzgerät als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt für alle operativen Einheiten im täglichen 
Dienst. Die DPolG favorisiert hierbei ein Distanzelektroimpulsgerät, welches bereits seit vie-
len Jahren bei den Spezialeinheiten erfolgreiche Verwendung findet. Dazu haben wir eine 
Stellungnahme als Anlage I beigefügt. 
 
Die Steigerung der Einstellungszahlen war nach jahrelangem Rückgang 
und Verharren auf niedrigstem Niveau ein notwendiger Schritt, der seine 
Wirkung zur Linderung des durch die verfehlte Einstellungspraxis der vergangenen 
Jahrzehnte entstandenen Demografiedrucks nicht verfehlen wird.  
  
Jedenfalls sind damit die derzeitigen Kapazitäten aller Ausbildungsträger, trotz Anmietung 
neuer Räumlichkeiten für das Studium, mehr als erreicht. Belastungen der Ausbilder und 
Tutoren werden entsprechend steigen. 
 
Aufgrund der Mehreinstellungen ist unsere langjährige Forderung, den Bewerbern mit 
Fachoberschulreife (Realschülern) den Polizeiberuf zu ermöglichen, eine adäquate Alter-
native, um den Polizeiberuf wieder einem größeren, geeigneten und qualifizierten Bewer-
berkreis zu eröffnen, aktueller denn je. Die Bewerberzahlen gehen zurück und nicht jeder 
ist auch geeignet, den Beruf des Polizeibeamten auszuüben. Unser Vorschlag wurde be-
reits dem Ministerium für Inneres und Kommunales sowie den Fraktionen im Landtag vor-
gestellt. In einem Studiengang Polizei und öffentliche Verwaltung, wie es ihn bereits mit 
wachsenden Bewerberzahlen und Erfolg in Rheinland-Pfalz gibt, erwerben die Schüler in 
einem zweijährigen Studium die Fachhochschulreife und beginnen dann mit dem Ba-
chelor-Studium bei der Polizei. Leider sieht die Landesregierung für dieses Projekt bisher 
keine Notwendigkeit.  
 
Positiv zu bewerten ist grundsätzlich die Erprobung von Lebensarbeitszeitkonten in pilo-
tierten Polizeibehörden in NRW, was nun auch tatsächlich auf den Weg gebracht werden 
sollte. 
 
Die Arbeitszeit der Polizeibeamtinnen/–beamten muss aufgrund der EU-Arbeitszeitrichtli-
nie neu geregelt werden. Die finale Fassung befindet sich noch in der Abstimmung, eine 
Verbändeanhörung ist bereits erfolgt. Mit einer neuen AZVO Pol sind diverse weitere 
Rechtsvorschriften verbunden, welche ebenso einer Novellierung bedürfen. Unsere Stel-
lungnahme zur AZVO Pol haben wir als Anlage II beigefügt.  
 
Für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität (Titel 53611) werden auch in diesem 
Haushalt wieder 1.050.000 € angesetzt. Bedenkt man die immensen Summen die durch 
kriminell organisierte Strukturen am Fiskus vorbei erwirtschaftet werden, inklusive einer 
anzunehmenden Dunkelziffer, erscheint die Summe eher als zu niedrig angesetzt. Der An-
kündigung vom Bundeskriminalamt  und des Bundesministeriums des Innern einer enge-
ren internationalen Zusammenarbeit und die Schaffung einer „Beweislastumkehr“, bei der 
künftig die legale Herkunft unnatürlich hoher Geldvermögen bewiesen werden muss, um 
so die Geldquellen der organisierten Kriminalität besser erkennen zu können, müssen nun 
auch Taten folgen. Ermittlungen im Bereich der OK sind aufwendig, zeit- und personalin-
tensiv und stets verbunden mit der Auswertung umfangreicher Informationen. So kratzen 
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wir derzeit mit unserem verminderten Personaleinsatz halbherzig an der Oberfläche er-
kannter Strukturen, machen mal einen Hilfstäter oder Mitläufer dingfest, ohne die wirkli-
chen Hintermänner und deren meist internationales Geflecht ernsthaft zu gefährden oder 
gar abschließend zu bekämpfen. 
 
Wer gute Ergebnisse erzielen sowie eine gute Aufklärungsquote und akzeptable Fallzah-
len haben möchte, muss auch die entsprechenden Mittel und das erforderliche Personal 
bereitstellen. Das gilt für alle polizeilichen Bereiche. 
 
Die Bereitschaftspolizei ist mehr als an die Grenze der Belastbarkeit angelangt. Dienstfrei 
oder gar Erlassfrei sind Fremdwörter geworden. Familien zerbrechen mittlerweile an der 
immens gestiegenen Belastung. Teils bundesweite Einsätze mit ständig wechselnden Ein-
satzorten und -anlässen, hohen persönlichen Gefährdungen für Leib, Leben und Gesund-
heit, zusätzlichen persönlichen Aufwendungen und hohen psychischen Belastungen sind 
die Indikatoren der Arbeit unserer Hundertschaften. Die Einführung einer Verwendungszu-
lage in diesem Bereich erscheint mehr als notwendig. 
In diesem Zusammenhang weisen wir erneut darauf hin, dass das Bund/ Länderabkom-
men der Bereitschaftspolizei überarbeitet werden muss. Geleistete Unterstützungsein-
sätze müssen auch entsprechend vergütet werden. Es kann nicht sein, dass Länder im 
Osten der Republik Polizeistellen abbauen und NRW dann gut ausgebildete und bestens 
ausgestattete Einsatzhundertschaften zur Verfügung stellt, ohne auch nur im Entferntesten 
erstattet zu bekommen. 
 
Ob der Objektschutz (Schutzmaßnahmen und Objekte 5 und 6/ 377,35 Planstellen) weiter-
hin zum größten Teil von der Polizei übernommen werden muss, ist zu hinterfragen. Der 
Großteil des Objektschutzes kann von privaten Sicherheitsunternehmen geleistet werden. 
Dies natürlich unter der Prämisse, dass die dann wegfallenden Stellen nicht gestrichen 
werden, sondern den Polizeibehörden und Projekten zu Gute kommen, um eine Entlas-
tung der angespannten Personalsituation herzustellen. Private Sicherheitsunternehmer 
würden ihren von der Polizei definierten Auftrag unter polizeilicher Aufsicht erledigen; sie 
müssen zertifiziert oder wie bei der Bundespolizei bereits Praxis, durch Beleihung autori-
siert sein. Dabei ist die Ausschreibungspraxis bei einer möglichen Vergabe an private Si-
cherheitsdienstleister zu überdenken und anhand der bisherigen Erfahrungen rechtlich 
exakt durchzuführen, um auch das Personal vor Ort zu haben, welches in der Ausschrei-
bung gefordert wurde. Alternativ besteht die Möglichkeit, diese Aufgaben Regierungsbe-
schäftigten zu übertragen.  
  
Es gilt die Polizei insgesamt von der Aufgabenwahrnehmung in subsidiärer Zuständigkeit 
zu entlasten. Wir verweisen auf unsere Ausführungen in der Stellungnahme zum Exper-
tenbericht, welche wir unserer Stellungnahme zum Haushaltsgesetz 2016 in Anlage beige-
fügt hatten. Mögliche Synergien durch den Wegfall von Aufgabenfeldern sind in direktem 
Zusammenhang mit den originären und subsidiären Zuständigkeiten zu betrachten. Hier 
gilt eindeutig, wer die Aufgabenzuweisung hat, die finanziellen Mittel dafür im Haushalt er-
hält, muss auch das Personal dafür vorhalten. Das erfolgt jedoch nicht durchgängig und 
die Polizei erledigt diverse Aufgaben in subsidiärer Zuständigkeit für andere Behörden, 
ohne entstandene Kosten erstattet zu bekommen.  
 
Wenn das bisher durch die Polizei geleistet werden konnte, wird dies nun bis 2025 die Ge-
währleistung der Inneren Sicherheit entscheidend beeinflussen. Daher wird es von Nöten 
sein, die Ordnungsbehörden mit mehr Personal auszustatten, so dass diese ihre Aufgaben 
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auch 24 Stunden erfüllen können. Die mehr als angespannte Situation der Kommunen 
darf nicht dazu führen, dass deren gesetzliche Aufgaben nicht erfüllt werden können.  
 
Kostengesetze und Verordnungen wären eine Möglichkeit auch für die Polizei Einnahmen 
zu generieren und so für Neueinstellungen zu verwenden. In anderen Bundesländern ist 
das seit langem gängige Praxis. Dazu haben wir als DPolG ausführlich Stellung bezogen 
(Drucksache 16/6856) und bisher in jedem Jahr in unseren Stellungnahmen zum Haushalt 
aufgeführt.   
 
Durch die Einführung eines Kostenleistungsgesetzes könnten in einem solchen Fall Gel-
der für die Leistung der Polizei erhoben werden. 
Insbesondere vor dem Hintergrund eines zu prognostizierten Personalabbaus bei der Poli-
zei von etwas mehr als 4.000 Beamtinnen und Beamten bis zum Jahr 2025, ist zu erwar-
ten, dass durch ein Kostenleistungsgesetz eine Steuerungswirkung erzielt wird. 
Die Kommunen können durch den Aufbau eines auskömmlichen Personalkörpers die Kos-
ten für Polizeieinsätze verhindern. 
 
Die Kreispolizeibehörden dürfen durch ein neues Gesetz nicht über Gebühr mit neuem 
Verwaltungsaufwand belastet werden. Daher ist ein möglichst automatisiertes Rechnungs-
wesen zu favorisieren. Daher muss man prüfen, ob z. B. durch bestehende Erfassungs-
programme auch Möglichkeiten bestehen, automatisiert Rechnungen zu erstellen. 
 
Bei polizeilichen Einsätzen können sich insbesondere die Verhaltens- und Zustandsstörer 
nicht darauf berufen, durch das Zahlen der Steuern auch einen Leistungsanspruch erwor-
ben zu haben. Vielmehr hat derjenige, der sich rechtskonform verhält, einen Anspruch auf 
Schutz vor Störungen der Rechtsordnung. 
 
Im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit ist festzustellen, dass Ad-
ressaten polizeilicher Maßnahmen regelmäßig durch ihr Verhalten oder durch den Zustand 
ihrer Sachen, die Ursache für das polizeiliche Einschreiten setzen. 
 
Weitreichende Gebührenerhebungen für Polizeieinsätze sind in vielen Bundesländern wie 
z. B. Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland (§ 90 SPolG i.V.m 
der Polizeikostenverordnung (PolKostVO), Berlin (Polizeibenutzungsgebührenordnung) 
längst Realität. Auch in Nordrhein-Westfalen ist die Gebührenerhebung möglich. Aller-
dings beschränkt sie sich auf einige wenige Einzelfälle wie Begleitung von Schwertrans-
porten, Gefahrgut- und Werttransporten, bei missbräuchlichen Alarmierungen und bei vor-
getäuschten Gefahrenlagen. Die Gebührenerhebung ist in der Allgemeinen Verwaltungs-
gebührenordnung des Landes NRW (AVerwGebO NRW) geregelt. 
 
Die DPolG NRW steht auf dem Standpunkt, dass die Erhebung von Gebühren auf weitere 
Einsatzanlässe ausgeweitet werden sollte. Erfahrungen und Regelungen anderer Bundes-
länder können hier zugrunde gelegt werden. 
 
Bußgelder im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeiten, die von der Polizei mit einer An-
zeige geahndet werden, fließen bisher (inklusive der Verwaltungsgebühren) in die Kassen 
der Kommunen. Von der Polizei vereinnahmte Verwarnungsgelder nach Ordnungswidrig-
keiten fließen dagegen in die Landeskasse. In beiden Fällen sollten die Gelder – nach Abzug 
der Aufwendungen für die Verkehrsüberwachung (Personal/Technik/Administration), für die 
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Verkehrssicherheitsarbeit (Verkehrsunfallprävention und Verbesserung der Verkehrsinfra-
struktur) eingesetzt werden. Dieses Vorgehen würde dann auch die leidige Diskussion um 
das sogenannte „Abkassieren“ beenden. 
 
Geschwindigkeitsüberwachung ohne „Anhalten“ sollte nicht mehr von Polizeibeamtin-
nen/Polizeibeamten durchgeführt werden, sondern ausschließlich den Kommunen überlas-
sen werden. 
 
Die Verkehrserziehungsarbeit sollte stärker mit den örtlichen Verkehrswachten verzahnt 
werden, die dann intensiver in die Präventionsarbeit eingebunden würden - hier sehen wir 
Einsparpotentiale.  
 
Die Aufnahme von Verkehrsunfällen, insbesondere auch die Aufnahme der sogenannten 
„Sonstigen Sachschadensunfälle“ (…umgangssprachlich „Bagatellunfälle“), ist und bleibt 
polizeiliche Aufgabe.  
 
Nach Kenntnisnahme eines Verkehrsunfalls hat die Polizei zu prüfen, ob Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr bzw. Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfolgung sowie zum Schutz privater 
Rechte zu treffen sind. Bei Verkehrsunfällen liegt regelmäßig der Anfangsverdacht einer 
Ordnungswidrigkeit oder gar einer Straftat vor. Darüber hinaus führt die polizeiliche Unfal-
laufnahme häufig zur Feststellung weiterer Delikte. 
Die Verkehrsunfallaufnahme vor Ort ist damit zur Abwehr von Gefahren sowie zur Feststel-
lung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten als hoheitliche Aufgabe unerlässlich. 
 
Überdies verfolgt die Polizei in großer Zahl folgenlose Verkehrsverstöße, im Wertungswi-
derspruch dazu würden Verkehrsverstöße, die mit einer Sachschadensfolge (Unfall) einher-
gehen, nicht verfolgt – dies wäre auch für den geneigten Bürger schwer nachzuvollziehen. 
 
Die aus der Unfallaufnahme gewonnenen Daten sind zudem notwendige Grundlage für die 
Unfallkommissionsarbeit und Forschung. 
 
Hinzukommend entfaltet die polizeiliche Verkehrsunfallaufnahme regelmäßig eine „friedens-
stiftende Wirkung“; sie gehört zu den vom Bürger am meisten nachgefragten polizeilichen 
Dienstleistungen und ist damit praktizierte Bürgernähe.  
 
Ein Rückzug der Polizei aus der Verkehrsunfallaufnahme kommt für die DPolG nicht in 
Frage. 
 
Die Ausführungen gelten ebenso für den Verzicht auf Einsätze aus Verkehrsbehinderungen. 
Bis die Kommune hier das Personal rund um die Uhr vorhält, kommt es weiterhin zur poli-
zeilichen Einsatzwahrnehmung in subsidiärer Zuständigkeit zur Gefahrenabwehr und Ord-
nungswidrigkeitenverfolgung. 
 
Eine langjährige Forderung der DPolG ist die Begleitung von Großraum- und Schwertrans-
porten durch private Anbieter. Hierzu begrüßen wir die Fortschreibung der Straßenverkehrs-
ordnung, die nun den Einsatz sogenannter „Verwaltungshelfer“ ermöglicht sowie den Pilot-
versuch in NRW. Wenn nun noch das Institut der „Beliehenen“ beschrieben und eingeführt 
wird, ist die Entlastung der Polizei in dem zur Rede stehenden Segment „Begleitung von 
Großraum- und Schwertransporten“ gelungen. 
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Deutliche Synergien sehen wir bei unserer Forderung nach der Einführung der „Halterhaf-
tung“ - im europäischen Ausland ist sie Standard. 
In Deutschland dagegen ist eine Ahndung festgestellter Verstöße nur möglich, wenn dem 
Betroffenen der Verstoß individuell nachgewiesen wird. Dabei ist eine zweifelsfreie Identifi-
zierung häufig nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand oder gar nicht möglich. Verkehrs-
überwachung verliert erheblich an Wirkung, wenn festgestellte Verstöße nicht geahndet 
werden. Für die Fahrerermittlung wird zudem vielfach hochqualifiziertes Personal unterwer-
tig eingesetzt, das dann in der eigentlichen Verkehrssicherheitsarbeit fehlt. Eine stringentere 
Normbefolgung ist im Verkehrsbereich nur zu erwarten, wenn Verstöße gegen die Rechts-
ordnung mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit sanktioniert werden. Die Einführung 
der Halterhaftung entspricht der verfassungsrechtlichen Schutzpflicht für Leben und körper-
liche Unversehrtheit. Die Halterverantwortlichkeit ermöglicht es der Polizei, sich den Aufga-
ben zu widmen, die sie mit ihrem qualifizierten Personal am besten erfüllen kann, z. B. „Ge-
schwindigkeitsüberwachung mit Anhalten“.  
 

Renommierte Verfassungsrechtler haben keine Einwände gegen die Halterhaftung. 
 
Kritisch sehen wir die Absicht der Landesregierung, die bisher getrennt geführten Finanz-
rücklagen für den Versorgungsbereich der Beamtinnen und Beamten - die Versorgungs-
rücklage und den Versorgungsfond – in einem Pensionsfond zusammenzuführen. Wir 
schließen uns diesbezüglich uneingeschränkt der Stellungnahme des DBB NRW zum 
Haushaltsgesetz/ Schwerpunkt Personalhaushalt an und fordern einen neutralen Beirat 
und ein Entnahmegesetz, um willkürliche Griffe in den Pensionsfond zu verhindern.  
  
Die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten bei den Beamten des Höheren Dienstes der 
Polizei sehen wir als verbesserungswürdig an. Aufgabenzuweisung und Verantwortungs-
breite machen eine Ausweitung der Beförderungsmöglichkeiten ebenso erforderlich, wie 
eine perspektivische Ausdehnung der beruflichen Chancen.  
Wir sprechen uns für einen Bewährungsaufstieg für Beamtinnen und Beamte des Gehobe-
nen Dienstes mit herausragenden Tätigkeiten und Aufgaben der Besoldungsgruppe A 13 
für einen erleichterten Aufstieg in den Höheren Dienst bis zu der Besoldungsgruppe A 14 
aus.  
Die Deutsche Polizeigewerkschaft weist seit Jahren darauf hin, dass der Ausschluss von 
der Möglichkeit für Beamte des Höheren Dienstes, sich auf eine Behördenleiterstelle (mit 
Ausnahme Landesoberbehörden) bewerben zu können, ein nicht akzeptabler Anachronis-
mus ist. Was in anderen Bundesländern möglich ist, muss auch in Nordrhein-Westfalen 
denkbar sein. Bewerbungen von Beamten des Höheren Dienstes auf die Funktionen frei-
werdender Stellen für Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten, verbunden mit der 
verbesserten Möglichkeit zum Aufstieg in die B-Besoldung.  
 
Eine Optimierung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten der Angehörigen des Höhe-
ren Dienstes der Polizei ist ebenso wie die notwendigen Maßnahmen im Bereich A 12 und 
A 13 ein dringend erforderlicher Schritt zur Anerkennung beruflicher Leistung und Qualifi-
kation und der damit verbundenen besonderen persönlichen Verantwortung der einzelnen 
Beamten. Sie ist dringend gebotene Grundvoraussetzung zur Entwicklung einer positiven 
Berufs- und Führungskultur in der Polizei. 
 
Handlungsbedarf besteht außerdem für den Bereich der Verwaltungsbeamten der Polizei. 
Die Anforderungen an ihre Tätigkeiten sind in den vergangenen Jahren mit den Verände-
rungen und Herausforderungen für die Polizei insgesamt gestiegen, ohne dass dieser Ent-
wicklung durch bessere Anerkennung und Bewertung Rechnung getragen wurde. 
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Die Deutsche Polizeigewerkschaft hält es daher für geboten und notwendig, ein deutlich 
höheres Maß an Beförderungsmöglichkeiten für die Beamten der Verwaltung der Polizei 
zu schaffen, um die dort wahrgenommenen Funktionen in angemessenerer Weise als bis-
lang zu alimentieren. 
 
Auch die Arbeit der Tarifbeschäftigten hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt und 
ist höheren Anforderungen ausgesetzt. Für die Ermittlungstätigkeit ist sie längst unerlässli-
che Unterstützung und qualifizierte Mitarbeit geworden. 
Ebenso erforderlich ist die Anhebung sämtlicher Bewertungsmöglichkeiten der Tätigkeit in 
der Telekommunikationsüberwachung(TKÜ). Dies ist Ausdruck gestiegener Anforderun-
gen an die TKÜ in den vergangenen Jahren und Anerkennung der Arbeit der Tarifbeschäf-
tigten in diesem für die Kriminalitätsbekämpfung äußerst wichtigen Bereich. 
 
Es ist in keiner Weise zu rechtfertigen, dass Spezialkräfte des Bundes eine deutlich bes-
sere Anerkennung ihrer gefährlichen Arbeit erfahren, als Kräfte aus NRW mit gleicher Auf-
gabenwahrnehmung, die mit hoher persönlicher Verantwortung und Gefährdung verbun-
den ist. 
 
Seit Jahren unverändert und völlig unangemessen niedrig sind sowohl die Zulagen für den 
Dienst zu ungünstigen Zeiten als auch die Wechselschichtzulage. Die DPolG hat darauf 
hingewiesen, dass vergleichbare Belastungssituationen in Beschäftigungsverhältnissen 
der Wirtschaft teilweise erheblich höher honoriert werden. 
Der öffentliche Dienst allgemein und die Polizei im Besonderen sind von dieser Entwick-
lung seit Jahren abgekoppelt und brachten noch Sonderopfer wie die Kürzung des Weih-
nachtsgeldes und die Streichung des Urlaubsgeldes. Auch hier haben wir die dringende 
Erwartung, dass diese Ungerechtigkeiten schnellstmöglich rückgängig gemacht werden. 
Insbesondere, da der Bund die Kürzung des Weihnachtsgeldes bereits rückgängig ge-
macht hat. Darüber hinaus führten diverse Einmalzahlungen als imaginärer Inflationsaus-
gleich in der zurückliegenden Dekade mangels Nachhaltigkeit zu einer Absenkung des Be-
soldungsniveaus. 
Auch sollte dringend mit der unsinnigen Regelung Schluss gemacht werden, dass die Zah-
lung der Zulage für den Dienst zu ungünstigen Zeiten nach einem Nachtdienst, an den 
sich unmittelbar Überstunden anschließen, plötzlich endet, obwohl die Belastungen für die 
einzelnen Beamten tatsächlich zunehmen. 
 
Im Ergebnis hat die Deutsche Polizeigewerkschaft an die Fraktionen des Landtages fol-
gende Mindesterwartungen: 
 
- Übernahme von Tarifergebnissen auf alle Beamtinnen und Beamten.  
 
- Verbesserung der Beförderungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowohl im Höheren 

Dienst der Polizei als auch bei den Verwaltungsbeamten der Polizei NRW 
 

- Rücknahme der Kürzung des Weihnachtsgeldes und Wiedereinführung des Urlaubsgel-
des 
 

- Einführung einer Funktionszulage für Kräfte der Einsatzhundertschaften 
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- Einführung einer Leistungszulage für Lehrende, Prüfer und Tutoren – auf welche bedingt 
durch die erhöhten Einstellungszahlen, Mehrbelastungen zukommen werden 
 

- Erhöhung der Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten und Schaffung 
  der Zahlungsvoraussetzungen für Überstunden nach dem Nachtdienst 

 
- Aufhebung der Halbierung der Wechselschichtzulage für die Polizei und künftige Zahlung 

der vollen Zulage 
  
- Erhöhung der Erschwerniszulagen für Spezialkräfte auf mindestens 400,-- € 
  (Bundesregelung) 

 
- angemessene Vergütung für die Tätigkeit von hauptamtlichen und nicht hauptamtlichen 

Dozenten an der Fachhochschule und entsprechend notwendige Stellen für Lehrende 
und Dozenten schaffen, um eine in der Qualität ungeminderte Ausbildung im Studium so-
wohl an den Fachhochschulen, beim LAFP als auch in den Ausbildungs- und Kooperati-
onsbehörden zu gewährleisten. Mindestens zeitnah eine Angleichung der Vergütung des 
Gehobenen und Höheren Dienstes auf der Basis der Vergütung für den Höheren Dienst.  

 
Fachkräfte, die als Beschäftigte bei der Polizei eingestellt werden sollen, bedürfen auch 
einer entsprechenden Alimentation, um mit der freien Wirtschaft konkurrieren zu können. 
Wir müssen uns diese Fachkräfte sichern, welche wir z.B. für unseren IT Bereich benöti-
gen, um mit der Entwicklung in der freien Wirtschaft mithalten zu können. Dazu gehört ein 
den Aufgaben und Anforderungen entsprechendes Gehalt.  
 
Weiterhin sehen wir Handlungsbedarf - unabhängig von einer notwendigen, nicht nur sym-
bolischen Wirkung einer verschärfenden strafrechtlichen Sanktionierung - hinsichtlich der 
Unterstützung durch den Dienstherren für angegriffene und dabei zu Schaden gekom-
mene Bedienstete. In diesem Sinne könnte diesem Personenkreis dienstrechtlicher 
Rechtsschutz gewährt werden, um ggfs. als Nebenkläger auftreten oder Schadensersatz-
forderungen durchzusetzen. Gleichfalls könnte man dem Beispiel Bayerns folgen und als 
Dienstherr die Schadensersatzforderungen der Bediensteten übernehmen, wenn sich ab-
zeichnet, dass die Eintreibung langwierig oder gar unmöglich sein wird.  
 
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage I - Einführung eines geeigneten Distanzmittels als Hilfsmittel der körperlichen Ge-
walt für alle operativen Einheiten in Fahrzeugausstattung – Stellungnahme der DPolG 
NRW -  
 
Anlage II – Stellungnahme der DPolG NRW zur Verordnung über die Arbeitszeit der Poli-

zeivollzugsbeamtinnen und –beamten des Landes Nordrhein-Westfalen (Arbeitszeitverord-

nung Polizei – AZVOPol) 

 


